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Urteil
BAG, TV-Mindestlohn Gebäudereinigung,
Zusammenhangstätigkeit
Anwendbarkeit des TV-Mindeslohn
Gebäudereinigerhandwerk auf Arbeiten in
einer Bettenzentrale eines Krankenhauses

In sog. Bettenzentralen von Krankenhäusern kann
die Hinzurechnung von Tätigkeiten, die keine eigentli-
chen Reinigungsarbeiten sind (z.B. Abmontieren von
Seitengittern und Galgen bei Krankenbetten, Abziehen
und Auflegen von Folien, An- und Abtransport) eine
untrennbare, für die Reinigung erforderliche Zusam-
menhangstätigkeit sein und zur Anwendbarkeit des
TV-Mindestlohn Gebäudereinigerhandwerk führen.
(Leitsatz der Redaktion)
BAG, Urteil vom 25.09.2013, 4 AZR 98/12

Das BAG hat die Entscheidung des LAG Saarbrücken vom
23.11.2011, 2 Sa 78/11 (STREIT 1/2013, S. 21ff.) bestätigt und
die Revision des Arbeitgebers zurückgewiesen.

Aus den Gründen:
3. […] a) Das Landesarbeitsgericht ist zutreffend

davon ausgegangen, dass die von der Klägerin ausge-
übte Tätigkeit der Reinigung und Aufbereitung von
Krankenhausbetten sowie die damit im Zusammen-
hang stehenden Tätigkeiten ihre überwiegend ausge-
übte Tätigkeit iSv. § 2 Nr. 3 TV Mindestlohn ist und
damit der Eingruppierung zugrunde liegt. Eine Auf-
teilung der von der Klägerin ausgeübten Tätigkeiten
in – weitere – Teiltätigkeiten ließe unberücksichtigt,
dass diese insgesamt auf die Reinigung und weitere
Verwendbarkeit der Krankenhausbetten gerichtet ist.

aa) Dabei ist nicht jeder Arbeitsschritt einer Ar-
beitnehmerin in der Gebäudereinigung tariflich ei-
genständig zu bewerten. Ob ihre Tätigkeit eine ein-
heitlich zu bewertende Gesamttätigkeit ist oder sie
aus mehreren jeweils eine Einheit bildenden Einzel-
tätigkeiten besteht, die tariflich jeweils gesondert zu
bewerten sind und daraus die überwiegende Gesamt-
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tätigkeit zu bilden ist, richtet sich nach den gesamten
Umständen des Einzelfalles. Bei der Bestimmung der
Einzeltätigkeiten hat das Tatsachengericht einen Be-
urteilungsspielraum (vgl. nur BAG 9. Mai 2007 – 4
AZR 757/06 – Rn. 36 mwN, BAGE 122, 244).

bb) Das Landesarbeitsgericht ist auf der Grundla-
ge der von der Beklagten vorgelegten, unstreitigen Ar-
beitszeitaufteilung „Zeitstudie Bettenaufbereitung
KH-St. S“ zutreffend davon ausgegangen, dass der Ar-
beitsauftrag der Klägerin und damit die überwiegend
ausgeübte Tätigkeit iSd. Tarifnorm die Reinigung
verschmutzter Krankenhausbetten und die Aufberei-
tung zu einem Bett für den Stationsgebrauch ein-
schließlich der tatsächlichen Rückführung auf die Sta-
tion ist. Diese Zeitstudie unterscheidet selbst zwi-
schen der „unreinen“ und der „reinen Seite“ und ver-
anschaulicht damit, dass der Zweck der Tätigkeit da-
rin liegt, das jeweilige Krankenhausbett (das sog.
„Schmutzbett“) durch Reinigung von der „unreinen
Seite“ auf die „reine Seite“ zu überführen und als „fri-
sches Bett“ zum Stationsgebrauch zurückzubringen.

Die Reinigung und Wiederherstellung der Ge-
brauchsfähigkeit eines Krankenhausbettes nimmt da-
bei nach den Feststellungen des Landesarbeitsgerichts
regelmäßig 13,5 Minuten von insgesamt 18 Minuten
Arbeitszeit pro Bett in Anspruch. Zutreffend hat das
Berufungsgericht die Reinigung der Seitengitter (eine
Minute), der Matratze (eine Minute) und des Bettge-
stells (drei Minuten) als Reinigungsarbeiten berücks-
ichtigt. Als untrennbare, für die Reinigung erforderli-
che Zusammenhangstätigkeiten hat es weiter zutref-
fend das Entfernen der Abdeckfolie (eine Minute)
und von Seitengitter und Galgen (eine halbe Minute),
die Funktionskontrolle (eine Minute) sowie das Be-
ziehen des fertigen Bettes mit neuer Abdeckfolie (eine
halbe Minute) hinzugerechnet. Weiterhin hat es auch
die aus Gründen der Arbeitsorganisation erforderliche
Transportzeit (fünfeinhalb Minuten) hinzugezählt.

cc) Demgegenüber hat die Revision keinen
Rechtsfehler aufgezeigt.

Die Beklagte begründet nicht, warum neben den
unstreitig von der Klägerin ausgeübten unmittelba-

ren Reinigungstätigkeiten in dem genannten zeitli-
chen Ausmaß die vom Landesarbeitsgericht als Zu-
sammenhangstätigkeiten beurteilten Verrichtungen
keine solchen sein sollen. Soweit die Revision den
Ausführungen des Landesarbeitsgerichts demgegen-
über den „Zweck der Bettenzentrale“ als einer ar-
beitsorganisatorischen Betriebseinheit entgegenhält,
liegt darin weder eine hinreichende Auseinanderset-
zung mit der Begründung des Berufungsgerichts
noch mit der allein festgestellten, maßgeblichen
„ausgeübten Tätigkeit“ der Klägerin iSd. § 2 Nr. 3
TV Mindestlohn. Der Hinweis, das Betreiben einer
Bettenzentrale sei eine spezialisierte Servicetätigkeit
auf einem eigenen gewerblichen Markt, kann nicht
eine Auseinandersetzung mit der Bestimmung der
Einzeltätigkeiten der Klägerin und der „überwiegen-
den Tätigkeit“ iSd. § 2 Nr. 3 TV Mindestlohn erset-
zen. Aus den Ausführungen der Revision und anhand
der für die Tätigkeit der Klägerin vorgelegten Ar-
beitszeitaufteilung wird auch nicht ersichtlich, dass
die Konfiguration und der Transport von Betten „lo-
gistische Kernaufgaben“ der Klägerin sind. Im Übri-
gen steht es der vom Landesarbeitsgericht vorgenom-
menen Bewertung nicht entgegen, wenn einzelne
Tätigkeitsanteile auch in einem anderen Gewerbe
vorkommen. So kann ein „Reinigen der Matratze“
sowohl Bestandteil der „Reinigung eines
Krankenhausbettes“ sein wie auch im eigenständigen
Gewerbe der Textilreinigung vorkommen. Ist es, wie
hier, Teil der „Reinigung eines Krankenhausbettes“,
ist es nicht gesondert zu bewerten.

b) Die damit „überwiegende Tätigkeit“ der Kläge-
rin, die „Krankenhausbettreinigung“ einschließlich
der Gebrauchswiederherstellung, erfüllt die Voraus-
setzungen des tariflichen Tätigkeitsmerkmals „Innen-
und Unterhaltsreinigungsarbeiten“ der Lohngruppe 1
TV Mindestlohn. Dieses umfasst ausdrücklich die
Reinigung von Gegenständen der Raumausstattung.
Zudem erstreckt sich, wie die Auslegung der tarifli-
chen Regelungen ergibt (zu den Maßstäben etwa
BAG 28. Januar 2009 – 4 ABR 92/07 – Rn. 26 mwN,
BAGE 129, 238), die Tätigkeit der Unterhaltsreini-
gung als Bestandteil der Gebäudereinigung auf „Ein-
richtungsgegenstände“ (näher sowohl zur Lohngrup-
pe 1 RTV als auch zur Lohngruppe 1 TV
Mindestlohn bereits BAG 30. Januar 2013 – 4 AZR
272/11 – Rn. 17 bis 20).

Die von der Klägerin zu reinigenden und ge-
brauchsfertig wieder herzustellenden Krankenhaus-
betten sind Gegenstände der Raumausstattung eines
Krankenhauses. Ihre Reinigung einschließlich des
An- und Abtransports als Zusammenhangstätigkeiten
ist eine Innen- und Unterhaltsreinigungsarbeit, die als
notwendige Unterhaltsmaßnahme die weitere
bestimmungsgemäße Verwendung der Betten
ermöglicht. […]
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